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INFORMATION - BITTE AN DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG WEITERLEITEN!

Sehr geehrter Geschäftspartner!

aufgrund der 2. COVID-19-Öffnungsverordnung wurden an den österreichischen Standorten des
voestalpine Konzerns die Zutrittsregeln für werksfremde Personen angepasst.

Ab sofort gilt, dass der Zutritt für Lieferanten und Mitarbeiter von Fremdfirmen auf das voestalpine
– Werksgelände nur unter strikter Einhaltung der 3G-Regel gestattet ist. Ein aktueller Nachweis
ist ständig mitzuführen.

Ohne Nachweis ist das dauerhafte Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Schals, Visiere oder
ähnliche Schutzvorkehrungen sind als Ersatz nicht zulässig.

Freundliche Grüße
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